
Anlage 14 

Prüfungen beim Zugang von Anmeldungen und Abmeldungen für geringfügige Beschäftigungen  

Bestandsdatensatz 1 2 3 

Zugangsdatensatz 

Personengruppe 109/209 
Beitragsgruppe 

RV 5/6 
(Anmeldung/Jahresmeldung) 

Personengruppe 109/209 
Beitragsgruppe 

RV 1/2 
(Anmeldung/Jahresmeldung) 

Pflichtbeiträge aufgrund 
versicherungspfl. Beschäftigung 

Beitragsgruppe RV 1/2 
(Anmeldung/Jahresmeldung) 

A 
Personengruppe 109/209 

Beitragsgruppe RV 5/6 
(Anmeldung) 

X 
DBRG 

F 
DBRG 

G 
DBRG 

B 
Personengruppe 109/209 

Beitragsgruppe RV 1/2 
(Anmeldung) 

F 
DBRG 

X 
DBRG G 

DBRG 

C 

Pflichtbeiträge aufgrund 
versicherungspfl. 

Beschäftigung 
Beitragsgruppe RV 1/2 

(Anmeldung) 

G 
DBRG 

G 
DBRG -

Erläuterungen der Kennzeichen in den Tabellenfeldern 

F 
G 
X 
DBRG 

= 
= 
= 
= 

Fehlerhafte Überschneidungen (Verzicht auf Versicherungsfreiheit nicht einheitlich abgegeben) 
Fehlerhafte Überschneidungen (mehr als eine geringfügige Beschäftigung)
Überprüfungssachverhalte
Bei Überschneidungsfeststellungen erstellt der Rentenversicherungsträger den Datensatz DSME mit Datenbaustein DBRG. 
Durch eine Folgemeldung mit Grund der Abgabe 3X, 4X, 51 bis 53, 59, 72 sowie 95 wird eine angemeldete Beschäftigung als beendet angesehen. 
Folgemeldungen mit Grund 57 sind als Jahresmeldungen anzusehen, wenn sie auf dem 31.12. enden. 
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Unzulässige Überschneidungen 

1 Verzicht auf Versicherungsfreiheit nicht einheitlich abgegeben (Kennzeichen „F“) 

Die Bundesknappschaft überprüft die mit „F“ gekennzeichneten Fälle des Zusammentreffens und klärt den Arbeitgeber auf, der für die geringfügige Beschäftigung 
Pauschalbeiträge zur Rentenversicherung zahlt, dass ein Verzicht auf die Versicherungsfreiheit nach § 5 Abs. 2 Satz 2, 2. Halbsatz SGB VI nur für alle geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisse gemeinsam zulässig ist. Der Arbeitgeber meldet für die geringfügige Beschäftigung einen Beitragsgruppenwechsel. Die Bundesknappschaft 
überwacht die An- und Abmeldung, sofern weiterhin Geringfügigkeit besteht. Tritt Versicherungspflicht ein, ist eine Anmeldung der Beschäftigung über die zuständige 
Krankenkasse erforderlich. Die Bundesknappschaft überwacht die Abmeldung. 

2 Mehr als eine geringfügige Beschäftigung (Kennzeichen „G“) 

Die Bundesknappschaft überprüft die mit „G“ gekennzeichneten Fälle des Zusammentreffens und klärt den Arbeitgeber auf, der für die später beginnende geringfügige 
Beschäftigung Pauschalbeiträge oder individuelle Beiträge zur Rentenversicherung zahlt, dass bereits eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausgeübt wird. Der 
Arbeitgeber ist daraufhin verpflichtet, die geringfügig entlohnte Beschäftigung bei der Bundesknappschaft ab- und - bei fortbestehender Beschäftigung – als 
versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis bei der zuständigen Krankenkasse anzumelden. Die Bundesknappschaft überwacht die Abmeldung. 

3 Überprüfungssachverhalte (Kennzeichen „X“) 

Die Bundesknappschaft überprüft die mit „X“ gekennzeichneten Fälle des Zusammentreffens und stellt gegebenenfalls den Beginn der Versicherungspflicht nach § 8 Abs. 
2 Satz 3 SGB IV fest. Dies ist der Tag der Bekanntgabe der Feststellung durch die Bundesknappschaft. Die Arbeitgeber sind daraufhin verpflichtet, die geringfügigen 
Beschäftigungen abzumelden, wenn Geringfügigkeit nicht mehr vorliegt. Werden diese Beschäftigung, die nunmehr versicherungspflichtig sind, fortgesetzt, ist jeweils eine 
Anmeldung der Beschäftigung über die zuständige Krankenkasse erforderlich. Die Bundesknappschaft überwacht die Einhaltung der Grenzen. Passen jeweils der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer die Beschäftigungsverhältnisse den Geringfügigkeitsregeln an, sind Meldungen nicht erforderlich. 
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